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Schließung von Studiengängen 

 

 

Der Senat der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg hat gemäß § 67 Abs. 4 HSG LSA in 

seiner Sitzung am 18.03.2015 die Schließung folgender Studiengänge beschlossen: 

 

 Kulturwissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts 

 Anglistische Kulturwissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts 

 Europäische Kulturgeschichte mit dem Abschluss Master of Arts 

 Unterrichtsfach Englisch im 

- Studiengang Berufsbildung Profil Ingenieurpädagogik, Wirtschaftspädagogik und   

  Profil Ökonomische und Technische Bildung mit dem Abschluss Bachelor of  

  Science 

- Unterrichtsfach Englisch im Studiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen mit  

  dem Abschluss Master of Education 

- Unterrichtsfach Englisch im Studiengang Lehramt an Sekundarschulen mit den  

  Fächern Technik bzw. Wirtschaft mit dem Abschluss Master of Education 

- Unterrichtsfach Englisch an Gymnasien mit den Fächern Technik und Wirtschaft mit  

  dem Abschluss Master of Education 

 

In den nachfolgenden Studiengängen wird zum WS 2015/16 nicht mehr immatrikuliert: 

 Kulturwissenschaften 

 Europäische Kulturgeschichte MA 

 Unterrichtsfach Englisch im 

- Studiengang Berufsbildung Profil Ingenieurpädagogik, Wirtschaftspädagogik und   

  Profil Ökonomische und Technische Bildung mit dem Abschluss Bachelor of  

  Science 

- Unterrichtsfach Englisch im Studiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen mit  

  dem Abschluss Master of Education 

- Unterrichtsfach Englisch im Studiengang Lehramt an Sekundarschulen mit den  

  Fächern Technik bzw. Wirtschaft mit dem Abschluss Master of Education 

- Unterrichtsfach Englisch an Gymnasien mit den Fächern Technik und Wirtschaft mit  

  dem Abschluss Master of Education 

 

 

In den nachfolgenden Studiengängen wird ab WS 2016/17 nicht mehr immatrikuliert: 

 

 Master Europäische Kulturgeschichte 

 

 

Die Einstellung der Immatrikulation für die Masterstudiengänge mit dem Abschluss Master of 

Education sowie Regelungen zum Vorhalten des Lehrangebots und des letztmaligen 

Prüfungsanspruches werden gesondert geregelt. 

 

 

Magdeburg, den 19.03.2015 
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